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Antragsformular zur Mitgliedschaft im TCT          2026 
 

aktiv   

 Jahresbeiträge: EURO  140,00 pro Erwachsenen (ab 18 Jahre) 

 Familie EURO  280,00 Familienbeitrag (ab 2 Erwachsene, Kinder im Haushalt frei) 

 Schnuppermitgliedschaft  EURO    20,00 Erwachsener pro Monat auf 1 Monate 
begrenzt(anrechenbar) 

 passiv  EURO   40,00 pro Erwachsenen (ab 18 Jahre) 

 junge Erwachsene(über 18) EURO   90,00 pro Jugendlichen (Schüler/Student oder AZUBI   
                             über 18 Jahre ) 
Wichtig:     jährliche Bescheinigung erforderlich ! 

 Kinder/Jugendliche EURO   50,00 pro Kind (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 

   

Arbeitsdienst:  Siehe Rückseite 

   

 Schlüsselpfand: 
 

EURO   16,00 je Schlüssel (hierüber wird eine Quittung erstellt, die bei 
der Rückgabe des Schlüssels vorgelegt werden muss, um 
das Geld wieder zu bekommen!) 

Gästespiele: EURO     9,00 pro Gast/pro Stunde für Einzel oder Doppel 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Die Beiträge werden zum Jahresbeginn eingezogen (bei Eintritt sofort) 
 

 

Familienname _________________________________________ Telefon          ____________________________ 
  

Straße            _________________________________________ PLZ/Ort         ____________________________ 
 

Vorname 1      ________________________________________  Geburtsdatum ____________________________ 
 

Vorname 2      ________________________________________  Geburtsdatum ____________________________ 
 

Vorname 2      ________________________________________  Geburtsdatum ____________________________ 
 

E-Mail             _________________________________________________________________________________ 
 

Benötigt werden ________________ Stück Schlüssel (à EURO 16,00 Schlüsselpfand) 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ZZZ00000363797 
 

1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den TC-Tuchenbach widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
 

2. SEPA - Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den TC Tuchenbach, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom TC Tuchenbach auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_____________________________________________________________| _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Kreditinstitut (Name und BIC)     

 

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt! 
 
 

________________________________________________         _________________________________________ 
Ort/Datum                                                                              Unterschrift des Antragstellers und  Kontoinhabers 

http://www.tc-tuchenbach.de/
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Arbeitsdienstordnung TC-Tuchenbach 1977 e.V. 
 
§1 Zweck der Ordnung 
 

Diese Ordnung regelt die Verpflichtung zur Ableistung von Arbeitsstunden durch 

Vereinsmitglieder sowie – im Fall minderjähriger Mitglieder –  

durch deren gesetzliche Vertreter (Erziehungsberechtigte), zur Förderung des Vereinszwecks und 
der gemeinschaftlichen Vereinsarbeit. 

 

§2 Verpflichtung zum Arbeitsdienst 
 

Jedes volljährige Vereinsmitglied ist verpflichtet bis zum 75. Lebensjahr pro Kalenderjahr 

8 Arbeitsstunden für den Verein zu leisten. 

Bei minderjährigen Mitgliedern übernehmen die gesetzlichen Vertreter (Erziehungsberechtigten) 
die Arbeitsdienstpflicht gemäß §3 dieser Ordnung. 

Die Arbeitsdienste werden vom Vorstand organisiert und rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

§3 Regelung für minderjährige Mitglieder 
 

Für minderjährige Vereinsmitglieder sind durch die Erziehungsberechtigten jährlich 
2 Arbeitsstunden zu leisten. 

Diese Regelung gilt, sofern das Kind Mitglied im Verein ist und keine Einzelmitgliedschaft eines 

Elternteils oder eine Familienmitgliedschaft besteht. 
Alternativ ist für nicht geleistete Stunden eine Ersatzleistung gemäß §4 zu erbringen. 

Diese Regelung tritt für minderjährige Mitglieder ab dem 01.01.2027 in Kraft. 
 

§4 Ersatzleistung 
 

Wird der Arbeitsdienst nicht oder nur teilweise erbracht, ist eine Ersatzleistung in Höhe von 

15 € pro nicht geleisteter Stunde zu entrichten. 
 

§5 Nachweis und Abrechnung 
 

Geleistete Arbeitsstunden sind durch die verantwortlichen Personen zu dokumentieren. 
Die jährliche Abrechnung erfolgt durch den Vorstand oder eine beauftragte Person. 

 

§6 Befreiung und Sonderregelungen 
 

Auf schriftlichen Antrag kann der Vorstand in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Krankheit, 
soziale Härtefälle) eine vollständige oder teilweise Befreiung vom Arbeitsdienst gewähren. 

Eine Befreiung gilt jeweils nur für ein Kalenderjahr und muss neu beantragt werden. 
 

§7 Inkrafttreten 

 
Diese Arbeitsdienstordnung wurde am 25.03.2026 beschlossen und tritt mit Veröffentlichung in 

Kraft. Die Regelung für minderjährige Mitglieder gemäß §3 gilt ab dem 01.01.2027. 
 

Tuchenbach, 25.03.2026 

 
 

Die Vorstandschaft 
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